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Regeste

Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht unter Vorbehalt der in Art. 32 VGG genannten
Ausnahmen Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Bundesgesetzes vom 20.
Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), welche von einer in
Art. 33 VGG aufgeführten Behörde erlassen wurden. Darunter fallen u.a. Verfügungen des
BFM, welche die Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung betreffen (Art. 41 Abs.
1 i.V.m. Art. 27 des Bürgerrechtsgesetzes vom 29. September 1952 [BüG, SR 141.0]).
Gemäss Art. 37 VGG richtet sich das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht nach
dem VwVG, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.

E. 1.2
Als Adressat der angefochtenen Verfügung ist der Beschwerdeführer zu deren Anfechtung
legitimiert. Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist deshalb einzutreten
(Art. 48 ff. VwVG).

E. 2
Mit Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht kann die Verletzung von Bundesrecht
einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, die unrichtige oder
unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts sowie die
Unangemessenheit gerügt werden, sofern nicht eine kantonale Instanz als
Beschwerdeinstanz verfügt hat (Art. 49 VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht wendet im
Beschwerdeverfahren das Bundesrecht von Amts wegen an. Es ist gemäss Art. 62 Abs. 4
VwVG an die Begründung der Begehren nicht gebunden und kann die Beschwerde auch
aus anderen als den geltend gemachten Gründen gutheissen oder abweisen. Massgebend ist
grundsätzlich die Sach- und Rechtslage zum Zeitpunkt seines Entscheides (vgl. E. 1.2 des in
BGE 129 II 215 teilweise publizierten Urteils des Bundesgerichts 2A.451/2002 vom 28.
März 2003; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-135/2006 vom 20. Dezember 2007 E.
2 mit weiteren Hinweisen).

E. 3
Der Beschwerdeführer rügt in formeller Hinsicht die Fehlerhaftigkeit der der
vorinstanzlichen Verfügung beigefügten Rechtsmittelbelehrung, da diese auf eine kurz
vorher aufgehobene Gesetzesbestimmung verweise. Dieser Einwand ist vorliegend ohne
Relevanz, handelte es sich doch lediglich um ein Redaktionsversehen, welches sich in



keinerlei Hinsicht auf die Möglichkeit, ein Rechtsmittel zu ergreifen, auswirkte. Weiterhin
beanstandet der Beschwerdeführer, dass sich die Verfügung nicht an ihn selbst, sondern an
seinen Rechtsvertreter richtete; hieraus leitet er deren Nichtigkeit ab. Auch dieser Einwand
ist unbeachtlich, da die Behörde aufgrund einer ausgewiesenen Vertretung ihre
Mitteilungen grundsätzlich an den Vertreter macht und ihm somit auch Verfügungen
zuzustellen hat (vgl. Art. 11 Abs. 3 VwVG). Dem genannten Erfordernis entsprechend
befindet sich in den vorinstanzlichen Akten eine schriftliche Vollmacht des
Beschwerdeführers vom 21. November 2006. Letztlich bleibt unerfindlich, worin die
Nichtigkeit der angefochtenen Verfügung liegen soll. Diese enthält ein Rubrum, das die
betroffene Person nennt, ein Dispositiv und eine ausführliche Begründung. Der Umstand,
dass das im Rubrum genannte Geburtsdatum falsch ist und an mehreren Stellen der
Rechtsvertreter direkt angesprochen wird (so beispielsweise auf Seite 1: "erleichterte
Einbürgerung Ihres Mandanten"), stellt den Bestand der angefochtenen Verfügung nicht in
Frage, sondern ist Ausdruck einer redaktionellen Unachtsamkeit.

E. 4.1
Gemäss Art. 27 Abs. 1 BüG kann ein Ausländer nach der Eheschliessung mit einem
Schweizer Bürger ein Gesuch um erleichterte Einbürgerung stellen, wenn er insgesamt fünf
Jahre in der Schweiz gewohnt hat, seit einem Jahr hier wohnt und seit drei Jahren in
ehelicher Gemeinschaft mit einem Schweizer Bürger lebt. Seine Einbürgerung setzt zudem
gemäss Art. 26 Abs. 1 BüG voraus, dass er in der Schweiz integriert ist (Bst. a), die
schweizerische Rechtsordnung beachtet (Bst. b) und die innere oder äussere Sicherheit der
Schweiz nicht gefährdet (Bst. c). Sämtliche Einbürgerungsvoraussetzungen müssen sowohl
im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch anlässlich der Einbürgerungsverfügung
erfüllt sein. Fehlt es im Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheids an der ehelichen
Gemeinschaft, darf die erleichterte Einbürgerung nicht ausgesprochen werden (BGE 129 II
401 E. 2.2 S. 403).

E. 4.2
Der Begriff der ehelichen Gemeinschaft bedeutet nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung mehr als nur das formelle Bestehen einer Ehe. Verlangt wird vielmehr die
tatsächliche Lebensgemeinschaft, getragen vom beidseitigen Willen, die Ehe auch künftig
aufrecht zu erhalten. Gemäss konstanter Praxis muss sowohl im Zeitpunkt der
Gesuchseinreichung als auch im Zeitpunkt des Einbürgerungsentscheids eine tatsächliche
Gemeinschaft bestehen, die Gewähr für die Stabilität der Ehe bietet. Mit Art. 27 BüG wollte
der Gesetzgeber dem ausländischen Ehegatten eines Schweizer Bürgers die erleichterte
Einbürgerung ermöglichen, um die Einheit des Bürgerrechts der Ehegatten im Hinblick auf
ihre gemeinsame Zukunft zu fördern (vgl. Botschaft über die Revision der
Bürgerrechtsregelung in der Bundesverfassung vom 7. April 1982 BBl 1982 II 125 S. 133 f.
sowie Botschaft zur Änderung des Bürgerrechtsgesetzes vom 26. August 1987 BBl 1987 III
293 S. 310; BGE 128 II 97 E. 3a S. 99). Zweifel am Willen der Ehegatten, die eheliche
Gemeinschaft aufrecht zu erhalten, sind beispielsweise angebracht, wenn kurze Zeit nach
der erleichterten Einbürgerung die Trennung erfolgt oder die Scheidung eingeleitet wird
(vgl. Urteil des Bundesgerichts 5A.2/2006 vom 28. April 2006 E. 2.1, BGE 130 II 482 E. 2
S. 484).

E. 4.3



Die Einbürgerung kann mit Zustimmung der Behörde des Heimatkantons innert fünf Jahren
für nichtig erklärt werden, wenn sie durch falsche Angaben oder Verheimlichung
erheblicher Tatsachen erschlichen worden ist (Art. 41 Abs. 1 BüG). Arglist im Sinne des
strafrechtlichen Betrugstatbestandes ist nicht erforderlich. Immerhin ist es notwendig, dass
der Betroffene bewusst falsche Angaben macht bzw. die Behörde bewusst in einem
falschen Glauben lässt und so den Vorwurf auf sich zieht, es unterlassen zu haben, die
Behörde über eine erhebliche Tatsache zu informieren (vgl. BGE 132 II 113 E. 3.1 S. 115
und BGE 130 II 482 E. 2 S. 484 mit weiteren Hinweisen). Dies ist beispielsweise der Fall,
wenn er erklärt, in einer stabilen Ehe zu leben, während er bereits für die Zeit nach der
erleichterten Einbürgerung die Scheidung ins Auge fasst; dabei ist es kaum von Bedeutung,
wenn die Ehe bis zu diesem Zeitpunkt harmonisch verlaufen ist (vgl. Urteile des
Bundesgerichts 1C_428/2008 vom 27. Oktober 2008 E. 2 und 1C_294/2007 vom 30.
November 2007 E. 3.3).

E. 5
Im Verwaltungsverfahren des Bundes gilt der Grundsatz der freien Beweiswürdigung (Art.
19 VwVG i.V.m. Art. 40 des Bundesgesetzes vom 4. Dezember 1947 über den
Bundeszivilprozess [BZP, SR 273]). Dies bedeutet vor allem, dass die Beweiswürdigung
nicht an bestimmte starre Beweisregeln gebunden ist, die dem Richter genau vorschreiben,
wie ein gültiger Beweis zu Stande kommt und welchen Beweiswert die einzelnen
Beweismittel im Verhältnis zueinander haben (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2. Aufl. Bern 1983, S. 278 f.; zu den Beweismitteln: BGE 130 II 169 E. 2.3.2 ff. S. 172 ff.).
Wenn ein Entscheid - wie im vorliegenden Fall - zum Nachteil des Betroffenen in seine
Rechte eingreift, liegt die Beweislast bei der Behörde.

E. 5.1
Geht es um die Nichtigerklärung einer erleichterten Einbürgerung, so ist von der
Verwaltung zu prüfen, ob die Ehe im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung und der
Einbürgerung tatsächlich gelebt wurde (BGE 130 II 169 E. 2.3.1 S. 172). Dabei geht es im
Wesentlichen um innere Vorgänge, die der Verwaltung oft nicht bekannt und schwierig zu
beweisen sind; deren Abklärung kann nur dadurch erfolgen, dass von bekannten Tatsachen
(Vermutungsbasis) auf unbekannte (Vermutungsfolge) zu schliessen ist. Es handelt sich
dabei um Wahrscheinlichkeitsfolgerungen, die aufgrund der Lebenserfahrung gezogen
werden (Ulrich Häfelin, Vermutungen im öffentlichen Recht, in: Festschrift für Kurt
Eichenberger, Basel 1982, S. 625 ff., S. 626; vgl. auch Peter Sutter, Die Beweislastregeln
unter besonderer Berücksichtigung des verwaltungsrechtlichen Streitverfahrens, Diss.
Zürich 1988, S. 56 ff. und 178 ff., und Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl.,
Bern 1983, S. 282 ff. Zu Art. 8 ZGB vgl. Max Kummer, Berner Kommentar, N. 362 f.).

E. 5.2
Als Problem der Beweiswürdigung berührt die tatsächliche Vermutung weder die
Beweislast noch die das Verwaltungsverfahren beherrschende Untersuchungsmaxime.
Letztere gebietet zwar, dass die Verwaltung auch nach entlastenden, das heisst die
Vermutung erschütternden Elementen sucht. Beim Thema der ehelichen
Lebensgemeinschaft liegt es jedoch in der Natur der Sache, dass nur der Betroffene, nicht
aber die Verwaltung Kenntnis über solche entlastenden Elemente hat. Besteht daher
aufgrund des Ereignisablaufs die tatsächliche Vermutung, die Einbürgerung sei erschlichen
worden, obliegt es dem Betroffenen - nicht nur aufgrund seiner Mitwirkungspflicht,



sondern auch aufgrund eines erheblichen Eigeninteresses - die Vermutung durch den
Gegenbeweis bzw. erhebliche Zweifel umzustürzen, indem er Gründe bzw. Sachumstände
aufzeigt, die es als überzeugend bzw. nachvollziehbar erscheinen lassen, dass eine
angeblich noch wenige Monate zuvor bestehende tatsächliche, ungetrennte eheliche
Gemeinschaft in der Zwischenzeit dergestalt in die Brüche gegangen ist, dass es zur
Scheidung kam (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1C_428/2008 vom 27. Oktober 2008 E. 2
und 1C_294/2007 vom 30. November 2007 E. 3.6 sowie BGE 130 II 482 E. 3.2 S. 486).

E. 6
Die angefochtene Verfügung geht davon aus, der Beschwerdeführer habe sich bei seiner
Heirat von zweckfremden Motiven, nämlich der Sicherung des Aufenthaltsrechts und der
Möglichkeit der späteren Einbürgerung leiten lassen. Aus den gesamten Umständen müsse
geschlossen werden, dass er während des Einbürgerungsverfahrens falsche Angaben
gemacht bzw. wesentliche Tatsachen verschwiegen habe. Dadurch habe er den falschen
Anschein einer stabilen ehelichen Gemeinschaft erweckt und sich die erleichterte
Einbürgerung erschlichen.

E. 6.1
Aufgrund des Akteninhalts steht fest, dass der Beschwerdeführer im Dezember 1991 in die
Schweiz gelangte und hier ein Asylgesuch stellte, welches im September 1993 abgelehnt
wurde. Nachdem er hiergegen Beschwerde bei der damaligen Asylrekurskommission
erhoben hatte, heiratete er, 24-jährig, am 11. Februar 1994 die damals fast 48-jährige
Schweizerin Y._______. Eine Woche später zog er seine Beschwerde zurück. Aufgrund
seiner Heirat erteilte ihm der Kanton Luzern eine Aufenthaltsbewilligung. Im November
1996 stellte X._______ - drei Monate vor Vollendung der dreijährigen Ehedauer - ein
Gesuch um erleichterte Einbürgerung, dessen Behandlung wegen der gegen ihn
eingeleiteten Strafverfahren für längere Zeit ausgesetzt wurde. Nachdem seine Vorstrafen
im Strafregister gelöscht waren, behandelte die Vorinstanz erst 2001 sein Gesuch weiter
und forderte dabei die Ehegatten zur Unterzeichnung der Erklärung betreffend eheliche
Lebensgemeinschaft auf. Diese Unterzeichnung erfolgte am 14. November 2001, woraufhin
X._______ am 29. Januar 2002 erleichtert eingebürgert wurde. Am 17. September 2002
liessen sich die Ehegatten im Kosovo scheiden. Dort verheiratete sich der
Beschwerdeführer im Januar 2003 mit einer Landsmännin, welche zwei Monate später ein
gemeinsames Kind zur Welt brachte.

E. 6.2
Der geschilderte Sachverhalt zeigt, dass sich der Beschwerdeführer zunächst mithilfe eines
Asylgesuchs erfolglos um Aufenthalt in der Schweiz bemüht hatte und dass vor dem
Hintergrund des unsicheren Ausgangs seiner an die Asylrekurskommission gerichteten
Beschwerde die Ehe mit der mehr als 23 Jahre älteren Y._______ eine günstige Möglichkeit
darstellte, ein Aufenthaltsrecht zu erlangen. Der Umstand, dass er bereits vor Ablauf der
erforderlichen Ehedauer von drei Jahren das Einbürgerungsgesuch einreichte, ohne
überhaupt in nächster Zeit die Einbürgerungsvoraussetzung der Beachtung der
schweizerischen Rechtsordnung (Art. 26 Abs. 1 Bst. b BüG) erfüllen zu können, zeigt
zudem, wie dringend ihm an der Einbürgerung gelegen war. Zweifel am Zweck seiner Ehe
ergeben sich aber auch daraus, dass er wenige Monate nach seiner Einbürgerung ein Kind
mit einer anderen, 30-jährigen Frau zeugte, sich daraufhin von seiner 56-jährigen Ehefrau
scheiden liess und die Kindesmutter heiratete. Soweit der Beschwerdeführer die



Notwendigkeit dieser Heirat mit seiner heimatlichen Kultur begründet, ist dies schon
deswegen unglaubwürdig, als ansonsten (vor diesem Hintergrund) sowohl die Heirat mit
der erheblich älteren Y._______ als auch der angebliche folgenschwere Seitensprung
konsequenterweise unterblieben wären. Die Vorinstanz durfte daher zu recht von der
tatsächlichen Vermutung ausgehen, dass der Beschwerdeführer von vornherein keine auf
eine gemeinsame Zukunft ausgerichtete Ehe bezweckte und sich somit die erleichterte
Einbürgerung erschlichen hat.

E. 7
Dementsprechend stellt sich die Frage, ob die vom Beschwerdeführer vorgebrachten
Argumente geeignet sind, die eben beschriebene tatsächliche Vermutung umzustossen.

E. 7.1
X._______ hat hauptsächlich geltend gemacht, dass es sich bei der Ehe mit Y._______ um
eine Liebesheirat gehandelt habe und dass seine Scheidung nicht Folge einer zerrütteten
Ehe, sondern Folge seines Pflichtbewusstseins gegenüber dem unehelich gezeugten Kind
und dessen Mutter gewesen sei. Y._______ hatte zwar bei ihrer Befragung am 3. Mai 2006
ähnlich argumentiert, sodass den Ex-Ehegatten ein seinerzeitiges harmonisches
Zusammenleben unterstellt werden kann; die übrigen erwähnten Umstände schliessen
jedoch nicht aus, dass der Beschwerdeführer daneben für ihn höherrangige Ziele verfolgte,
denen er seine angeblich intakte Ehe unterordnete bzw. opferte. Insbesondere steht eine
aussereheliche sexuelle Beziehung offenkundig im Widerspruch zu einer angeblich intakten
ehelichen Lebensgemeinschaft (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1C_340/2008 vom 18.
November 2008 E. 2.3.2 sowie Urteile des Bundesverwaltungsgerichts C-1191/2006 vom
31. Oktober 2008 E. 6.6 sowie C-1142/2006 vom 19. Juni 2008 E. 6.3.5). Der
Beschwerdeführer behauptet zwar diesbezüglich das Gegenteil, nämlich dass aus seinem
angeblichen Seitensprung kein fehlender Ehewille abgeleitet werden könne. Sein gesamtes
Verhalten im Umfeld der Einbürgerung lässt jedoch kaum eine andere Schlussfolgerung zu,
als dass er seine Ehe für den Erhalt des Bürgerrechts und für die nachfolgende Gründung
einer neuen Familie - die damit in der Schweiz ein Anwesenheitsrecht erhalten würde -
missbraucht hat.

E. 7.2
In der Beschwerdeschrift führt X._______ aus, er habe bei seiner Ex-Ehefrau Halt und
Verständnis gefunden; diese habe ihm während der Ehe Geborgenheit und ein Gefühl der
Sicherheit vermittelt. Zuvor tönte er in seiner Eingabe an die Vorinstanz vom 5. Januar
2007 an, das gemeinsame Sexualleben sei (ihretwegen) in der Zeit vor dem angeblichen
Seitensprung zu kurz gekommen. Lässt sich daraus schliessen, dass die Ex-Ehefrau -
damals 56-jährig - ihrem Ehemann in sexueller Hinsicht nicht mehr genügte, so mag das
zwar verständlich erscheinen, begründet aber nicht die Annahme, die Ehe sei abgesehen
davon stabil gewesen. Immerhin hat der Beschwerdeführer eine neue Beziehung zu einer
Frau aus seinem angestammten Kulturkreis aufgenommen, wohlwissend, dass dies für seine
Ehe Konsequenzen haben könnte: Diesbezüglich versucht er nämlich glaubhaft zu machen,
seine Ehescheidung und Neuverheiratung sei zwangsläufige Folge der aus dem
(angeblichen) Seitensprung resultierenden Schwangerschaft gewesen. Interpretiert man
diese Erklärung richtig, so hat sich der Beschwerdeführer mit voller Absicht auf eine
Situation eingelassen, aus der es, eigenen Äusserungen zufolge, keinen anderen Ausweg als
die Ehescheidung mehr gab. Damit muss dem Beschwerdeführer aber auch unterstellt



werden, dass ein latenter Trennungswunsch vorhanden war, der sich früher oder später - mit
der Zeugung eines Kindes und der sich daraus für ihn angeblich ergebenden Verpflichtung
zur Heirat der Kindesmutter - verwirklichen würde.

E. 7.3
Der Beschwerdeführer versucht zwar, seine Handlungsweise mit seinem Moralverständnis
und Pflichtbewusstsein zu begründen; vor dem soeben dargelegten Hintergrund wird aber
keineswegs ersichtlich, dass seine Ehe mit Y._______ eine auf Dauer angelegte
Lebensgemeinschaft gewesen sein soll. Auch sein Hinweis, diese Ehe habe mehr als acht
Jahre gedauert, stellt die bisherige Einschätzung nicht ernsthaft in Frage, vor allem deshalb
nicht, weil seine erleichterte Einbürgerung zu einem früheren Zeitpunkt gar nicht in Frage
kam. Seine diesbezüglichen Bemühungen machen deutlich, dass er noch vor Ablauf der
hierfür erforderlichen Ehedauer von drei Jahren, im November 1996, ein
Einbürgerungsgesuch stellte, dass das Einbürgerungsverfahren aber wegen seiner im
Strafregister noch nicht gelöschten Vorstrafen rund fünf Jahre ruhte und erst im Januar
2002 abgeschlossen war. Dass er ungefähr sechs Monate nach seiner Einbürgerung ein
aussereheliches Kind zeugte und binnen weiterer drei Monate von seiner schweizerischen
Ehefrau geschieden war, spricht jedenfalls dafür, dass er die Beziehung zur wesentlich
älteren Ehefrau nur unter der aufschiebenden Bedingung, eine neue Familie unter anderen
Rahmenbedingungen gründen zu können, aufrecht erhielt.

E. 8
Der Vermutung der Vorinstanz, die Ehe zu ehefremden Zwecken eingegangen zu sein, tritt
der Beschwerdeführer im Wesentlichen mit dem Einwand entgegen, die Auflösung der Ehe
und der darauffolgende Einbezug der Ex-Ehefrau in seine neu gegründete Familie stelle für
alle Beteiligten die optimale Lebensform dar. Doch auch wenn diese Behauptung mehr oder
weniger zutreffen sollte, stellt sie kein Beurteilungskriterium für die vorherige eheliche
Beziehung dar. Das angebliche Pflichtbewusstsein, welches den Beschwerdeführer zur
Heirat der Mutter seines ungeborenen Kindes bewog, macht deutlich, dass dieses Verhalten
- unter Preisgabe seiner vorherigen Ehe - für ihn selbstverständlich war; indessen ist nicht
entscheidend, dass der Beschwerdeführer Kind und Kindesmutter vor einer unehelichen
Geburt bewahren wollte, sondern dass er im Wissen um genau diese Konsequenzen
überhaupt eine Beziehung zu einer Frau aus seinem Kulturkreis eingegangen ist. Die
bisherigen Erwägungen erhärten diese Vermutung und führen daher zur Schlussfolgerung,
dass X._______ mit Y._______ keine auf Dauer angelegte und nur auf den Ehepartner
bezogene Lebensgemeinschaft anstrebte, sondern mit dieser Ehe andere private Interessen
verfolgte. Keine Rolle spielt dabei, wie Y._______ ihr Eheleben empfunden hat und mit der
nachträglichen Situation zurechtgekommen ist.

E. 9
Gegen die dargelegten Vermutungen und die sich daraus ergebende Schlussfolgerung hat
der Beschwerdeführer bisher keine erheblichen Einwände vorgebracht. Mit den von ihm
angebotenen Beweismitteln - Zeugenaussagen und Urkunden bzw. schriftliche Erklärungen
Dritter - möchte er demgegenüber seine Behauptung untermauern, die jetzige Lebensform
stelle sowohl sämtliche Familienmitglieder wie auch seine Ex-Ehefrau zufrieden. Er macht
ebenfalls geltend, dass bereits die Vorinstanz die damals von ihm angebotenen
entsprechenden Beweise hätte erheben müssen.

E. 9.1



Art. 19 VwVG i.V.m. Art. 37 BZP verpflichtet die Behörde nicht, alles und jedes, was
wünschbar wäre, abzuklären. Bei der Auswahl der Beweismittel berücksichtigt sie vielmehr
deren Tauglichkeit und Beweiskraft (vgl. Alfred Kölz/Isabelle Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, Rz.
276). Zusätzliche Abklärungen sind insofern nur dann vorzunehmen, wenn hierzu aufgrund
der Parteivorbringen oder anderer sich aus den Akten ergebender Anhaltspunkte Anlass
besteht. Von beantragten Beweisvorkehren kann abgesehen werden, wenn der Sachverhalt,
den eine Partei beweisen will, nicht rechtserheblich ist, wenn bereits Feststehendes
bewiesen werden soll, wenn von vornherein gewiss ist, dass der angebotene Beweis keine
wesentlich neuen Erkenntnisse zu vermitteln vermag oder wenn die Behörde den
Sachverhalt aufgrund eigener Sachkunde ausreichend würdigen kann (vgl. Kölz/Häner,
a.a.O., Rz. 319 und 320; BGE 122 V 157 E. 1d S. 162 mit Hinweis). Gelangt die Behörde
bei pflichtgemässer Beweiswürdigung zur Überzeugung, der zu beweisende Sachverhalt sei
nicht rechtserheblich oder der angebotene Beweis nicht geeignet, weitere Abklärungen
herbeizuführen, kann auf ein beantragtes Beweismittel verzichtet werden (zur antizipierten
Beweiswürdigung vgl. BGE 130 ll 169 nicht publizierte E. 2.1; ferner BGE 127 l 54 E. 2b
S. 56, BGE 122 V 157 E. 1d S. 162, BGE 119 V 335 E. 2c S. 344).

E. 9.2
Vor diesem Hintergrund ist festzustellen, dass zusätzliche Abklärungen im vorliegenden
Beschwerdeverfahren nicht zu neuen sachdienlichen Erkenntnissen führen könnten bzw.
auch im vorinstanzlichen Verfahren nicht entscheiderheblich gewesen wären: In
antizipierter Beweiswürdigung kann unterstellt werden, dass die vom Beschwerdeführer
angeführten Beweismittel seine Behauptungen in Bezug auf die jetzige Lebenssituation
aller Beteiligten bestätigen würden. Wie bereits dargelegt (E. 8), kommt es hierauf jedoch
nicht an.

E. 10
Zusammenfassend ist festzustellen, dass der Beschwerdeführer die von der Vorinstanz
gezogenen Schlussfolgerungen nicht hat entkräften können. Seine Ehe mit Y._______ war
offensichtlich darauf ausgerichtet, zunächst eine Aufenthaltsbewilligung und im Anschluss
daran das Schweizer Bürgerrecht zu erhalten und wurde - sobald letztgenannter Zweck
erfüllt war - dafür geopfert. Ein anderer plausibler Grund, der nach der erfolgten
Einbürgerung zur Scheidung hätte führen können, wird vom Beschwerdeführer nicht
geltend gemacht. Gebraucht jedoch ein Ehegatte das Institut der Ehe dazu, um seine
eigenen persönlichen Interessen - im vorliegenden Fall: die Schaffung anderer
Rahmenbedingungen für eine neue Familie - durchzusetzen, so handelt es sich, auch wenn
der äussere Anschein trügt, nicht um eine wirklich intakte Beziehung. Von einer echten
Lebensgemeinschaft kann dann keine Rede sein (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts
C-1147/2006 vom 10. Juli 2007 E. 6.4).

E. 11
Mit der Erklärung vom 14. November 2001 hat X._______ das Vorliegen einer stabilen Ehe
bestätigt. Er hat dabei unterschriftlich zur Kenntnis genommen, dass die erleichterte
Einbürgerung u.a. dann nicht möglich ist, wenn vor oder während des
Einbürgerungsverfahrens keine tatsächliche eheliche Gemeinschaft mehr besteht, und dass
die Verheimlichung einer solchen Tatsache zur Nichtigerklärung der Einbürgerung führen
kann. Gestützt auf seine Mitwirkungspflicht hätte er die Behörde über das Fehlen dieser



Voraussetzungen informieren müssen (vgl. oben Erwägungen 4.3). Indem er statt dessen
die tatsächlichen Motive für das Festhalten an seiner Ehe verschwiegen hat, hat sich der
Beschwerdeführer seine erleichterte Einbürgerung erschlichen. Die Voraussetzungen der
Nichtigerklärung der erleichterten Einbürgerung gemäss Art. 41 Abs. 1 BüG sind somit
erfüllt. Der Vorinstanz kann insoweit nicht vorgeworfen werden, ihren Ermessensspielraum
überschritten bzw. missbraucht zu haben. Vor allem musste der Umstand, dass sich der
Beschwerdeführer und seine Familie in der Schweiz etabliert haben, nicht dazu führen, von
der Nichtigerklärung abzusehen, handelt es sich bei einer auf diese Weise erreichten
Integration doch um die typische Folge einer Einbürgerung; ein anderer Entscheid würde
das Nichtigkeitsverfahren obsolet werden lassen. Ob dem Beschwerdeführer nach Entzug
des Bürgerrechts eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen ist, ist Sache seines
Wohnsitzkantons.

E. 12
Die vorinstanzliche Verfügung vom 25. Januar 2007 ist somit im Ergebnis als rechtmässig
und angemessen zu bestätigen (Art. 49 VwVG) und die Beschwerde infolgedessen
abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer
aufzuerlegen (vgl. Art. 63 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 1 und Art. 3 des Reglements über die
Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008
[VGKE, SR 173.320.2]). Dispositiv nächste Seite
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